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Sehr geehrte Mandanten, 
sehr geehrte Geschäftspartner,  
 

in unserem September-Newsletter erhalten Sie einen praxisrelevanten Überblick über ak-
tuelle Entwicklungen im Gesundheits- und Arbeitsrecht. Das OLG München hat sich bei-
spielsweise mit der Zulässigkeit des Werbesiegels „TOP-Mediziner“ befasst. Das LG 
Karlsruhe entschied zur Irreführung durch gesundheitsbezogene Angaben bei einem sog. 
„Immun Smoothie“. Zudem hat das ArbG Hamm zur Reichweite des Direktionsrechts ei-
nes katholischen Klinikträgers hinsichtlich der Durchführung von Schwangerschaftsab-
brüchen Stellung genommen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 
 

Ihre Kanzlei für Gesundheitsrecht: 
Prof. Schlegel, Hohmann, Diarra & Partner  
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______________Urteile aus dem Bereich des Gesundheitsrechts ______________

BGH: Unzulässigkeit der Gutschrift 
von PAYBACK-Punkten im Gesamt-
wert von mehr als 1 € beim Kauf von 
Hörgeräten  
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ent-
schieden, dass die Wertgrenze für ge-
ringwertige Kleinigkeiten bei der Publi-
kumswerbung mit Werbegaben für Medi-
zinprodukte bei 1 € zu ziehen ist. 
 
Die Klägerin ist die Zentrale zur Bekämp-
fung unlauteren Wettbewerbs. Die Be-
klagte vertreibt in ihren Filialen in 
Deutschland Hörgeräte einer Vielzahl 
von Herstellern und sonstige Produkte für 
Hörbeeinträchtigte. Sie warb auf ihrer In-
ternetseite mit der Gutschrift von 
PAYBACK-Punkten bei jedem Einkauf 
und der Umwandlung von PAYBACK-
Punkten in Sachprämien, Gutscheine, 
Spenden oder Prämienmeilen. Pro Euro 
Umsatz wird ein PAYBACK-Punkt im 
Wert von 1 Cent gutgeschrieben. Die Klä-
gerin ist der Auffassung, die Werbung mit 
PAYBACK-Punkten für den Kauf von 
Hörgeräten verstoße gegen das Verbot 
von Werbegaben gemäß § 7 Abs. 1 Heil-
mittelwerbegesetz (HWG). Sie hat die 
Beklagte auf Unterlassung und Erstat-
tung von Abmahnkosten in Anspruch ge-
nommen. Das Landgericht hat die Klage 
abgewiesen. Das Berufungsgericht hat 
das landgerichtliche Urteil teilweise ab-
geändert und die Beklagte auf den Hilfs-
antrag der Klägerin zur Unterlassung ver-
urteilt, soweit die Gutschrift von 
PAYBACK-Punkten mit einem Gesamt-
wert von mehr als 5 € je Einkauf eines 
Produkts beworben beziehungsweise 
veranlasst wird. Hinsichtlich des Haupt-
antrags, der auf das Verbot einer Gut-
schrift von PAYBACK-Punkten im Wert 
von mehr als 1 € zielt, hat es die Berufung 
zurückgewiesen. Beide Parteien haben 

Revision eingelegt, mit der sie jeweils 
ihre Anträge weiterverfolgen. 
 
Die Revision der Klägerin hatte Erfolg. 
Der BGH hat das Berufungsurteil aufge-
hoben, soweit es zum Nachteil der Kläge-
rin ausgefallen war, und die Beklagte 
nach dem Hauptantrag zur Unterlassung 
und Erstattung der Abmahnkosten verur-
teilt. Die Revision der Beklagten blieb 
ohne Erfolg. Das Berufungsgericht habe 
mit Recht die Werbung mit der Gutschrift 
von PAYBACK-Punkten für jeden Ein-
kauf bei der Beklagten als produktbezo-
gen und damit vom Anwendungsbereich 
des Heilmittelwerbegesetzes erfasst an-
gesehen. Auch eine Werbung für das ge-
samte Warensortiment könne produktbe-
zogen sein. Es genüge zudem, dass die 
Werbung auch auf den Absatz von Medi-
zinprodukten gerichtet ist. Bei der Wer-
bung für Heilmittel ist das Anbieten, An-
kündigen und Gewähren von Werbega-
ben nach § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG verbo-
ten. Für die beanstandete Werbemaß-
nahme gelte keine Ausnahme. Bei der 
Gutschrift von PAYBACK-Punkten han-
dele es sich nicht um eine Werbegabe, 
die im Sinn des § 7 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 Nr. 
2 Teilsatz 1 Buchst. a) HWG in einem be-
stimmten oder auf bestimmte Art zu be-
rechnenden Geldbetrag gewährt wird. 
Dieser Ausnahmetatbestand erfasse al-
lein unmittelbar wirkende Preisnachlässe 
und Zahlungen, nicht aber Werbegaben, 
die - wie die mit der angegriffenen Wer-
bung beworbene Gutschrift von 
PAYPACK-Punkten - erst im Rahmen 
von Folgetransaktionen realisiert werden 
können. Derlei Werbegaben begründen 
im Gegensatz zu zulässigen Barrabatten 
die Gefahr einer unsachlichen Motivation 
des Erstkaufs von Heilmitteln, weil nicht 
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mit einer Preisreduktion für das ge-
wünschte Heilmittel, sondern mit einem 
Vorteil beim Erwerb anderer Waren ge-
worben wird, der in keinerlei Zusammen-
hang mit dem Erwerb des Heilmittels 
steht. Solche Werbegaben seien daher 
nur als geringwertige Kleinigkeiten im 
Sinn der Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 
1 S. 1 Hs. 2 Nr. 1 Hs. 1 Fall 2 HWG zu-
lässig, deren Voraussetzungen hier je-
doch nicht vorliegen. Unter den Begriff 
der geringwertigen Kleinigkeit würden al-
lein Gegenstände von so geringem Wert 
fallen, dass eine relevante unsachliche 
Beeinflussung der Werbeadressaten als 
ausgeschlossen erscheint. Bei der Beur-
teilung, ob eine geringwertige Kleinigkeit 
vorliegt, sei nicht auf den einzelnen 
PAYBACK-Punkt, sondern auf die 
Summe der für den Kauf jedes einzelnen 
Medizinprodukts gewährten PAYBACK-
Punkte abzustellen. Unter Berücksichti-
gung der leichteren Beeinflussbarkeit der 
Werbeadressaten bei einer Publikums-
werbung im Vergleich zur Fachkreiswer-
bung sowie des Umstands, dass die un-
terschiedliche Ausgestaltung von Werbe-
gaben den Preisvergleich bei nicht preis-
gebundenen Arzneimitteln und Medizin-
produkten für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher erschwert, sei die insoweit 
maßgebliche Wertgrenze entgegen der 
Ansicht des Berufungsgerichts nicht erst 
bei 5 €, sondern bereits bei 1 € zu ziehen. 
Die Werbung für Hörgeräte mit einer Gut-
schrift von PAYBACK-Punkten im Ge-
samtwert von mehr als 1 € je Einkauf ei-
nes Produkts sei deshalb unzulässig. 
Quelle: Pressemitteilung des BGH zu Urt. v. 
17.07.2025, I ZR 43/24  
 
 
 
 
 

OLG München: Zulässigkeit des Sie-
gels "TOP-Mediziner"  
Das Oberlandesgericht München (OLG) 
hat entschieden, dass dem allgemeinen 
Publikum bekannt sei, dass die Bewer-
tung von Ärzten durch ein Medienunter-
nehmen im Wesentlichen subjektiv ge-
prägt ist und daher eine Prüfung nach 
„objektiven und aussagekräftigen Krite-
rien auf die Erfüllung von Mindestanfor-
derungen“, wie sie bei technischen Pro-
dukten regelmäßig stattfindet, nicht erfol-
gen kann. 
 
Die Parteien streiten um Unterlassungs-
ansprüche im Hinblick auf das Anbieten 
zu Werbezwecken und/oder das Zurver-
fügungstellen bestimmter Siegel an be-
stimmte Ärztinnen und Ärzte durch die 
Beklagte. Der Kläger ist die Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. 
Die Beklagte verlegt unter anderem die 
mehrfach im Jahr erscheinende Publika-
tion „FOCUS GESUNDHEIT“. Einmal im 
Jahr erscheint „FOCUS GESUNDHEIT“ 
unter dem Titel „Ärzteliste“. Die „Ärzte-
liste 2021“ besteht jeweils – geordnet 
nach Fachbereichen – aus einer Aufstel-
lung verschiedener namentlich genann-
ter Mediziner mit der Einrichtung (inklu-
sive Ort und Telefonnummer), in der sie 
tätig sind und verschiedenen Kategorien, 
z.B. „Patientengruppe“, „Behandlungs-
spektrum“ (mit jeweils spezifischen Un-
terkategorien), „Patientenservices/Digi-
talangebot“ oder auch „wissenschaftliche 
Publikationen“. Die Beklagte verleiht an 
entsprechend in den Ärztelisten aufge-
führte Ärztinnen und Ärzte das Siegel 
„TOP-Mediziner“. Die entsprechend aus-
gezeichneten Mediziner können gegen 
Entrichtung einer jährlich anfallenden Li-
zenzgebühr mit diesen Siegeln in eige-
nen Werbematerialien und auf der eige-
nen Internetpräsenz werben. Der Kläger 
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meint, die Beklagte verstoße mit dem An-
gebot und der Verleihung des Siegels 
„TOP Mediziner“ gegen §§ 5 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 a.F., 5a UWG sowie gegen § 6 Abs. 
2 Nr. 2 UWG. Den mit dem Siegel ange-
sprochenen Zielgruppen müsse sich der 
Eindruck aufdrängen, die betreffenden 
Ärzte seien aufgrund einer neutralen und 
sachgerechten Prüfung als „TOP-
Mediziner“ ausgezeichnet worden und 
nähmen mithin eine Spitzenstellung unter 
den Ärzten gleicher Fachdisziplinen ein. 
Diese Spitzenstellungsbehauptung sei 
unzulässig, weil unzutreffend.  
 
Das OLG München entschied, dass die 
Unterlassungsklage unbegründet sei. In 
dem Verwenden des streitgegenständli-
chen Siegels „TOP Mediziner“ durch da-
mit ausgezeichnete Mediziner liege keine 
unlautere Irreführung. Folglich könne das 
hierzu vorgelagerte Zurverfügungstellen 
und/oder das Anbieten der streitgegen-
ständlichen Siegel durch die Beklagte auf 
Grundlage von „Ärztelisten“ auch nicht zu 
einer unlauteren Irreführung beitragen. 
Maßgeblich für das zu berücksichtigende 
Verständnis der Aussagen sei dasjenige 
der angesprochenen Verkehrskreise, an 
die sich die Aussagen richten. Die ange-
sprochenen Verkehrskreise seien alle 
Adressaten von Werbeaussagen von 
Medizinern, die die streitgegenständli-
chen Siegel in ihrer Außendarstellung, 
insbesondere auf ihrer Internetpräsenz 
und in ihren Werbematerialien, nutzen. 
Zu den angesprochenen Verkehrskrei-
sen im vorliegenden Zusammenhang ge-
hören alle Personen, die auf der Suche 
nach einem geeigneten Mediziner für 
eine bestimmte Fachrichtung sind. Abzu-
stellen sei insoweit auf den durchschnitt-
lich informierten und verständigen Durch-
schnittsverbraucher, der den maßgebli-
chen Aussagen eine der Situation ange-

messene Aufmerksamkeit entgegen-
bringt. Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG sei 
eine geschäftliche Handlung irreführend, 
wenn sie unwahre Angaben enthält oder 
sonstige zur Täuschung geeignete Anga-
ben über die wesentlichen Merkmale der 
Ware oder Dienstleistung oder die Ergeb-
nisse oder wesentlichen Bestandteile von 
Tests der Waren oder Dienstleistungen. 
Diese Voraussetzungen würden nicht 
vorliegen. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise verstünden die streitgegen-
ständlichen Siegel, wenn sie von den ent-
sprechend ausgezeichneten Medizinern 
verwendet werden, als Werbung mit ak-
tuellen Testergebnissen. Entgegen der 
Auffassung des Klägers verstünde der 
angesprochene Verkehr die streitgegen-
ständlichen Siegel der Beklagten nicht 
als Prüfzeichen oder Gütesiegel in dem 
Sinne, dass ein neutraler Dritter mit ent-
sprechender Kompetenz die damit verse-
hene Ware nach objektiven und aussa-
gekräftigen Kriterien auf die Erfüllung von 
Mindestanforderungen geprüft hat. Ein 
solches Zeichen biete aus der Sicht des 
Verkehrs die Gewähr, dass ein mit ihm 
gekennzeichnetes Produkt bestimmte, 
für seine Güte und Brauchbarkeit als we-
sentlich angesehene Eigenschaften auf-
weist. Um der mit dem Siegel verbunde-
nen Güteerwartung des Verkehrs gerecht 
zu werden, sei eine kontinuierliche Über-
wachung der Verwendung des Gütesie-
gels durch die verleihende Stelle erfor-
derlich. Prüfzeichen haben Bedeutung 
vor allem für das Gebiet der Sicherheits-
technik. Die streitgegenständlichen Sie-
gel der Beklagten seien mit Prüfzeichen 
oder Gütesiegeln im oben genannten 
Sinne nicht vergleichbar. Eine Vergleich-
barkeit ergebe sich für das OLG – anders 
als für das Landgericht – dabei nicht aus 
der „optischen Aufmachung“ der streitge-
genständlichen Siegel als Prüfzeichen. 
Insoweit erschließe sich dem OLG schon 
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nicht, worin die „optische Aufmachung“ 
eines Prüfzeichens typischerweise be-
steht. So existiere in den unterschied-
lichsten Zusammenhängen eine Vielzahl 
von Siegeln, die gerade keine Prüfzei-
chen sind. Vielmehr sei zu berücksichti-
gen, dass die Siegel der Beklagten im Zu-
sammenhang mit der Bewertung von 
Ärzten angeboten bzw. zur Verfügung 
gestellt werden und damit bereits nicht in 
einem technischen Zusammenhang, in 
dem der Verkehr typischerweise mit der 
Verwendung von Prüfzeichen rechnet 
und an diese gewöhnt ist. Weiter sei dem 
Verkehr bekannt, dass die Bewertung 
von Ärzten im Wesentlichen subjektiv ge-
prägt ist und daher eine Prüfung nach 
„objektiven und aussagekräftigen Krite-
rien auf die Erfüllung von Mindestanfor-
derungen“, wie sie bei technischen Pro-
dukten regelmäßig stattfindet, nicht erfol-
gen kann. Zudem wisse der Verkehr auf-
grund der Verwendung des farblich und 
größenmäßig deutlich hervorgehobenen 
Logos „FOCUS“ in den streitgegenständ-
lichen Siegeln, dass es sich dabei nicht 
um ein anerkanntes Prüfinstitut handelt, 
das typischerweise Prüfzeichen oder Gü-
tesiegel erteilt, sondern ein Medienunter-
nehmen, das neben den TOP Medizinern 
– über FOCUS BUSINESS – Listen auch 
etwa über die Top-Wirtschaftskanzleien, 
die TOP-Rechtsanwälte, die TOP-
Steuerberater, die TOP-Arbeitgeber, die 
TOP-Immobilienmakler, etc. herausgibt. 
Auch sei dem Verkehr bekannt, dass an-
dere Medienunternehmen wie etwa der 
Stern (Deutschlands ausgezeichnete 
Ärzte) oder die FAZ (Deutschlands beste 
Ärzte) vergleichbare „Ärztesiegel“ zur 
Verfügung stellen. Die Werbung mit aktu-
ellen Testergebnissen für Produkte, die 
den getesteten entsprechen und die auch 
nicht technisch überholt sind, sei grund-
sätzlich nicht irreführend, wenn die von 
einem Dritten vergebene Auszeichnung 

in einem seriösen Verfahren vergeben 
und nicht erschlichen worden ist. Der 
Werbende dürfe sich in diesen Fällen mit 
der Auszeichnung schmücken und brau-
che keinen eigenen Qualitätsnachweis 
zu führen; insbesondere unterliege er 
nicht den Zulässigkeitsanforderungen 
der Alleinstellungs- oder Spitzengrup-
penwerbung. Die Werbung mit einem 
Testsiegel dürfe allerdings auch über den 
Rang des beworbenen Produkts im 
Kreise der getesteten Produkte nicht irre-
führen. Ausnahmsweise könne die Wer-
bung mit einem Testsiegel irreführend 
sein, wenn dem Testsiegel aufgrund be-
sonderer Umstände – etwa wegen des 
Fehlens von objektiven Kriterien für die 
Prüfung der untersuchten Dienstleistung 
– nur eine begrenzte Aussagekraft zu-
kommt. Unberührt bleibe ferner die aus 
§ 5 a Abs. 2 UWG (§ 5a Abs. 1 UWG n.F.) 
folgende Pflicht des Werbenden, bei der 
Werbung mit einem Testsiegel wesentli-
che Informationen – etwa die Test-
fundstelle oder Hinweise auf Prüfkriterien 
– mitzuteilen. Nach diesen Maßstäben 
sei die Werbung mit den streitgegen-
ständlichen Siegeln der Beklagten durch 
entsprechend ausgezeichnete Mediziner 
nicht irreführend. Der Kläger habe nicht 
vorgetragen und es sei auch sonst nichts 
dafür ersichtlich, dass die Auszeichnun-
gen TOP-Mediziner nicht in einem seriö-
sen Verfahren vergeben oder erschlichen 
worden wären. Der mit den streitgegen-
ständlichen Siegeln werbende Mediziner 
dürfe sich also mit der Auszeichnung 
schmücken und brauche keinen eigenen 
Qualitätsnachweis zu führen; insbeson-
dere unterliege er nach den oben ge-
nannten Grundsätzen des Bundesge-
richtshofs nicht den Zulässigkeitsanfor-
derungen der Alleinstellungs- oder Spit-
zengruppenwerbung. Eine Irreführung 
über den Rang der beworbenen Dienst-
leistung sei mit dem Siegel „TOP-
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Mediziner“ ebenfalls nicht verbunden, da 
mit dem Siegel eine Aussage über den 
Rang innerhalb der TOP-Mediziner ge-
rade nicht getroffen werde. Auch soweit 
die „gelisteten Ärzte“ durch die Siegel ge-
genüber den „nicht-gelisteten“ herausge-
hoben werden, die aber in die Bewertung 
der Beklagten einbezogen waren, liege 
darin keine Irreführung. Die Auswahl der 
Beklagten sei insoweit anhand sachge-
rechter Kriterien erfolgt. 
Quelle: OLG München, Urt. v. 22.05.2025, 29 
U 867/23 e 
 
 
OLG Frankfurt: Unzulässigkeit der 
Auslobung von 10 €-Gutscheinen 
durch Versandhandelsapotheke  
Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) 
entschied, dass die Auslobung von 10 €-
Gutscheinen bei der Einlösung von e-Re-
zepten, deren Guthaben - jedenfalls teil-
weise - auch für den Kauf nicht verschrei-
bungspflichtiger Arzneimittel verwendet 
werden kann, gegen das Heilmittelwer-
begesetz (HWG) verstößt.  
 
Die Klägerin betreibt eine auf gesund-
heitsbezogene Leistungen ausgerichtete 
Internet-Plattform. Über ihr Angebot kön-
nen u.a. Bestellungen von - auch ver-
schreibungspflichtigen - Arzneimitteln 
aufgegeben werden. Die in den Nieder-
landen ansässige Beklagte bietet einen 
Versandhandel mit Arzneimitteln an und 
ist auch für den Vertrieb rezeptpflichtiger 
Arzneimittel zugelassen. Sie bewarb die 
Inanspruchnahme ihrer Leistungen mit 
zwei Gutscheinaktionen: Zum einen 
wurde ein 10 €-Gutschein ausgelobt bei 
Einlösung eines e-Kassenrezepts. Die 
Verrechnung sollte zunächst mit der ge-
setzlichen Zuzahlung und bei einem ver-
bleibenden Restbetrag mit nicht ver-
schreibungspflichtigen Produkten erfol-
gen. Zum anderen wurde ein 10 €-App-

Gutschein für die erste Bestellung nicht 
verschreibungspflichtiger Artikel über 
ihre App ausgelobt. Das Landgericht 
(LG) hatte den auf Unterlassung der Gut-
scheinaktionen gerichteten Anträgen 
stattgegeben. Die hiergegen eingelegte 
Berufung hatte auch vor dem OLG keinen 
Erfolg. 
 
Die Beklagte verstoße mit dieser Wer-
bung gegen das Heilmittelwerbegesetz 
(i.F.: HWG), begründete das OLG seine 
Entscheidung. Gemäß § 7 HWG ist beim 
Verkauf von Arzneimitteln u.a. das Anbie-
ten und Ankündigen von nicht nur gering-
wertigen Werbegaben unzulässig. Hier 
liege eine derartige unzulässige produkt-
bezogene Werbung vor. Auch die Wer-
bung für das gesamte Warensortiment ei-
ner Apotheke könne produktbezogen im 
Sinne des HWG sein. „Es gibt keinen 
Grund, den vom Gesetzgeber im Bereich 
der Heilmittelwerbung als grundsätzlich 
unerwünscht angesehenen Anreiz einer 
Wertreklame gerade dann hinzunehmen, 
wenn diese Form der Reklame für eine 
besonders große Zahl von Heilmitteln 
eingesetzt wird“, erläuterte das OLG. 
Dieses Verständnis sei auch unions-
rechtskonform. Grundsätzlich erfasse 
das Verbot der Werbung für Arzneimittel 
die Frage, „ob“ ein Arzneimittel gekauft 
werde. Nur die Entscheidung des „wie“, 
d.h. in welcher Apotheke, sei nicht vom 
Werbeverbot erfasst. Der Gutscheinbe-
trag könne hier in beiden Fällen für den 
vergünstigten Bezug nicht verschrei-
bungspflichtiger Arzneimittel genutzt wer-
den. Die Werbung fördere damit den Ver-
brauch nicht verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel. Die Gutscheine stellten sog. 
Werbegaben dar. Diese lägen vor, wenn 
es sich aus der Sicht des Empfängers um 
ein Geschenk handele. Ihr Wert von 10 € 
übersteige auch den Betrag einer „ge-
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ringwertigen Kleinigkeit“, der bei Publi-
kumswerbung mit 1 € angesetzt werde. 
Soweit im Handelsverkehr etablierte So-
fortrabatte von diesem Verbot ausge-
nommen werden, liege hier kein derarti-
ger Sofortrabatt vor. 
Quelle: Pressemitteilung des OLG Frankfurt zu 
Urt. v. 15.05.2025, Az. 6 U 347/24 
 
 
LAG Schleswig-Holstein: Keine Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall nach 
entzündeter Tätowierung 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat ent-
schieden, dass wenn Komplikationen ei-
ner Tätowierung zur Arbeitsunfähigkeit 
führen, kein Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall entstehe, da den 
Arbeitnehmer ein Verschulden an der Ar-
beitsunfähigkeit trifft. 
 
Die Parteien streiten um Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall. Die Beklagte be-
treibt einen Pflegedienst. Die Klägerin ar-
beitet im Pflegedienst der Beklagten als 
Pflegehilfskraft. Am 15.12.2023 ließ sich 
die Klägerin am Unterarm tätowieren. In 
der Folgezeit entzündete sich die täto-
wierte Stelle. Am 19.12.2023 teilte die 
Klägerin ihrer Vorgesetzten mit, dass sie 
bis zum 22.12.2023 aufgrund einer Ent-
zündung im Unterarm, die die Einnahme 
von Antibiotika erforderlich mache, 
krankgeschrieben sei und überreichte Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen für 
diesen Zeitraum. Die Beklagte zahlte für 
den Monat Dezember 2023 ein reduzier-
tes Monatsgehalt i.H.v. 1.490,74 Euro 
brutto aus und rechnete darüber ab. Für 
die Tage 20.12.2023 – 22.12.2023 und 
27.12.2023 – 28.12.2023 vermerkte sie 
auf der Abrechnung "Unbezahlte Freizeit 
(unentschuldigtes Fehlen, Arbeitsbum-
melei)". Sie lehnte mit Schreiben vom 
16.01.2024 die Leistung von Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall für diese Tage 

ab. Die Klägerin hat den Differenzbetrag 
zum vereinbarten Bruttomonatsgehalt in 
Höhe von 465,90 Euro brutto durch Zah-
lungsklage geltend gemacht.  
 
Nach Ansicht des LAG hat die Klägerin 
keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall für den Zeitraum vom 
20.12.2023 – 22.12.2023 sowie vom 
27.12.2023 – 28.12.2023 gem. § 3 Abs. 
1 S. 1 EFZG. Ein Arbeitnehmer hat nach 
§ 3 Abs. 1 S. 1 EFZG Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall durch 
den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeits-
unfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wo-
chen, wenn er durch Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit an seiner Arbeitsleis-
tung verhindert ist, ohne dass ihn ein Ver-
schulden trifft. Die Klägerin habe darge-
legt und bewiesen, dass sie im Zeitraum 
20.12.2023 – 22.12.2023 sowie im Zeit-
raum 27.12.2023 – 28.12.2023 arbeits-
unfähig erkrankt war. Der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung sei allerdings ausge-
schlossen, da die Klägerin ein Verschul-
den i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG an der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
treffe. Die Arbeitsunfähigkeit sei von der 
Klägerin verschuldet i.S.d. § 3 Abs. 1 
EFZG gewesen. Schuldhaft i.S.v. § 3 
Abs. 1 S. 1 EFZG handele nur der Arbeit-
nehmer, der in erheblichem Maße gegen 
die von einem verständigen Menschen 
im eigenen Interesse zu erwartende Ver-
haltensweise verstößt. Bei dem Ver-
schulden iSv. § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG han-
dele es sich nicht um ein Verschulden 
iSv. § 276 BGB, der das Maß an Verhal-
tensanforderungen des Schuldners ge-
genüber Dritten bestimmt. Das Entstehen 
einer Krankheit und/oder die daraus re-
sultierende Arbeitsunfähigkeit betreffe 
die Person des Arbeitnehmers selbst. Es 
gelte deshalb festzustellen, ob ein "Ver-
schulden gegen sich selbst" vorliegt. 
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Schuldhaft im Sinne des Entgeltfortzah-
lungsrechts handele deshalb nur der Ar-
beitnehmer, der in erheblichem Maße ge-
gen die von einem verständigen Men-
schen im eigenen Interesse zu erwar-
tende Verhaltensweise verstößt. Dabei 
sei von einem objektiven Maßstab auszu-
gehen. Erforderlich sei ein grober oder 
gröblicher Verstoß gegen das Eigeninte-
resse eines verständigen Menschen und 
damit ein besonders leichtfertiges oder 
vorsätzliches Verhalten. Mit § 3 Abs. 1 S. 
1 EFZG solle einerseits der Arbeitnehmer 
bei unverschuldeter krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit finanziell abgesichert 
werden, anderseits sollen Kostenrisiken 
zwischen Arbeitgeber und Krankenversi-
cherung verteilt werden. Ausgehend von 
dieser gesetzgeberischen Zielsetzung 
sei das zu wahrende Eigeninteresse al-
lein das Interesse des Arbeitnehmers, 
seine Gesundheit zu erhalten und zur Ar-
beitsunfähigkeit führende Erkrankungen 
zu vermeiden. Ausschließlich dieses sei 
Bezugspunkt eines anspruchsausschlie-
ßenden Verschuldens iSv. § 3 Abs. 1 S. 
1 Hs. 2 EFZG. Ob ein die Entgeltfortzah-
lung ausschließendes Verschulden des 
Arbeitnehmers vorliegt, könne immer nur 
aufgrund der konkreten Umstände des 
Einzelfalls beurteilt werden. Nach diesen 
Grundsätzen habe die Klägerin die zur 
Arbeitsunfähigkeit führende Erkrankung, 
nämlich die durch die bakterielle Infektion 
hervorgerufene Entzündung der Haut, 
schuldhaft herbeigeführt. Aus den Um-
ständen des Einzelfalls ergebe sich, dass 
die Klägerin nicht nur die eigentliche Tä-
towierung vorsätzlich herbeiführen ließ, 
sondern sich der Vorsatz als bedingter 
Vorsatz auch auf die durch die Tätowie-
rung erfolgten Komplikationen erstreckte. 
Die Klägerin habe bei Durchführung der 
Tätowierung damit rechnen müssen, 
dass diese Komplikation eintritt. Dieses 

Verhalten stelle damit zugleich einen gro-
ben Verstoß gegen das Eigeninteresse 
der Klägerin, ihre Gesundheit zu erhal-
ten, dar. Der Vorsatz der Klägerin habe 
nicht nur die eigentliche Hautverletzung 
durch die Tätowierung umfasst, sondern 
auch die später auftretenden Komplikati-
onen. Die Klägerin habe mit deren Eintritt 
rechnen müssen. Für medizinisch nicht 
indizierte Operationen sei insoweit zu un-
terscheiden: Werde durch eine solche 
Operation willentlich und vorhersehbar 
eine Arbeitsunfähigkeit bedingende Er-
krankung herbeigeführt, sei von einem 
vorsätzlichen Verstoß gegen das Eigen-
interesse eines verständigen Menschen, 
Gesundheit zu erhalten und zur Arbeits-
unfähigkeit führende Erkrankungen zu 
vermeiden, auszugehen und ein Entgelt-
fortzahlungsanspruch wegen Verschul-
dens iSv. § 3 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 EFZG aus-
geschlossen. Ein Verschulden iSv. § 3 
Abs.1 S. 1 Hs. 2 EFZG liege dagegen 
nicht vor, wenn im Rahmen einer Opera-
tion, die nach allgemein anerkannten me-
dizinischen Standards vom Arzt oder auf 
ärztliche Anordnung vorgenommen wird, 
eine zur Arbeitsunfähigkeit führende Er-
krankung auftritt, mit deren Eintritt nicht 
gerechnet werden muss. Ob für Kompli-
kationen nach Schönheitsoperationen 
oder Tätowierungen eine gesonderte Be-
trachtung erforderlich sei, könne vorlie-
gend dahinstehen. Insbesondere könne 
dahinstehen, ob bei Tätowierungen, die 
anders als Operationen nicht nach allge-
mein anerkannten medizinischen Stan-
dards vom Arzt vorgenommen werden, 
ein strengerer Maßstab gilt. Denn die Klä-
gerin habe bei der Tätowierung damit 
rechnen müssen, dass als Komplikation 
eine Entzündung der tätowierten Stelle 
auftreten würde. Die Klägerin habe in der 
Absicht gehandelt, sich tätowieren zu las-
sen. Hinsichtlich der eigentlichen Täto-
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wierungshandlung habe sich damit vor-
sätzlich gehandelt. Dabei habe sie zu-
nächst die komplikationslosen Folgen der 
Tätowierung, wie die Schmerzen beim 
Einstich und die Hautverletzung und Rö-
tung durch die Tätowierung als notwen-
dige Folge des Handelns vorausgesehen 
und habe trotzdem in die Tätowierung 
eingewilligt. Sie habe insoweit daher mit 
direktem Vorsatz gehandelt. Das folge 
daraus, dass es der Klägerin gerade da-
rauf ankam, ihre Haut durch die Tätowie-
rung zu schmücken und ihr dabei be-
wusst war, dass die Tätowierung dadurch 
erfolgt, dass eine in Tattoo-Farbe ge-
tauchte Nadel in die Haut sticht. 
Das LAG geht davon aus, dass die Klä-
gerin die Komplikation zwar nicht als eine 
solche notwendige Folge der Tätowie-
rung ansah. Sie habe allerdings damit 
rechnen müssen. Das folge daraus, dass 
die Klägerin selbst vorgetragen hat, in bis 
zu 5 % der Fälle komme es nach Täto-
wierungen zu Komplikationen in Form 
von Entzündungsreaktionen der Haut. 
Damit handele es sich nicht mehr um 
eine völlig fernliegende Komplikation. Bei 
Medikamenten wird eine Nebenwirkung 
als "häufig" angegeben, wenn diese in 
mehr als 1 % aber weniger als 10 % der 
Fälle auftritt. Schon aufgrund dieser Häu-
figkeit habe die Klägerin mit dieser Folge 
rechnen müssen. Entscheidend sei auch, 
dass die Komplikation in der Verletzung 
durch die Tätowierung angelegt ist. 
Schon bei einer komplikationslos verlau-
fenden Tätowierung reagiere die ver-
letzte Haut gereizt. Aus der Hautreizung 
könne dann eine medikamentös zu be-
handelnde Entzündung werden. Außer-
dem sei zu berücksichtigen, dass die Klä-
gerin als Pflegehilfskraft einen körperlich 
anstrengenden Beruf mit engem Patien-
tenkontakt ausübt. Auch wenn schon das 
generelle Risiko von bis zu 5 % für eine 

Vorhersehbarkeit ausreicht, dürfte in die-
sem Einzelfall mit einem sogar noch er-
höhten Risiko zu rechnen gewesen sein.  
Quelle: LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 
22.05.2025, 5 Sa 284 a/24 
 
 
LG Karlsruhe: „Immun Smoothie“ bei 
Obstgetränk irreführend 
Das Landgericht Karlsruhe (LG) hat ent-
schieden, dass Dm einen Obst-Quet-
schie aufgrund eines Verstoßes gegen 
die europäische Health-Claims-Verord-
nung nicht weiter als "Immun-Smoothie 
für Kinder" verkaufen darf. 
 
Der Verein "foodwatch" hatte gegen dm 
geklagt. Konkret geht es um einen wett-
bewerbsrechtlichen Unterlassungsan-
spruch aufgrund von Verstößen gegen 
die europarechtliche Health-Claims-Ver-
ordnung (HCVO). Mit dieser Verordnung 
gelten europaweit einheitliche Anforde-
rungen an die Verwendung nährwert- 
und gesundheitsbezogener Angaben 
über Lebensmittel. Die Europäische 
Kommission hat eine Liste zugelassener 
gesundheitsbezogener Angaben erstellt, 
die sogenannte Gemeinschaftsliste. 
Foodwatch meint, schon die Bezeich-
nung als "Immun Smoothie" sei eine un-
zulässige gesundheitsbezogene Angabe 
im Sinne von Art. 10 Abs. 1, 2 Abs. 2 Nr. 
5 HCVO. Die Angabe "Immun" sei bereits 
per se unzulässig, weil sich diese nicht 
auf die auf der Gemeinschaftsliste ge-
nannten Substanzen, sondern auf das 
Produkt, den Smoothie, beziehe. Da sich 
der Claim nicht auf der Gemeinschafts-
liste befinde, handele dm rechtswidrig. 
Dies werde – anders als dm argumentiert 
hatte – auch nicht dadurch geheilt, dass 
zusätzlich noch die (zulässige) Angabe 
"Vitamin D unterstützt das Immunsys-
tem" verwendet werde. 
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Das LG Karlsruhe folgte der Argumenta-
tion von foodwatch und bejahte den Un-
terlassungsanspruch gemäß §§ 8 Abs. 1, 
3, 3a Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) i.V.m. Art. 3 Abs. 1, 5 
Abs. 1a, 10 Abs. 1, 3 HCVO. Die Be-
zeichnung als "Immun Smoothie" könne 
hier nur so verstanden werden, dass das 
"Immunsystem" bzw. die "Immunabwehr" 
durch den Verzehr des Getränks positiv 
beeinflusst werde. Der Verbraucher ver-
binde "aufgrund der konkreten Pro-
duktart, einem Mix aus einzelnen Frucht-
komponenten, bezeichnet als "Apfel", 
"Banane" und "Erdbeere" in Zusammen-
schau mit der Hervorhebung als "Immun 
Smoothie" eine Stärkung der körpereige-
nen Abwehr", so die Kammer. Solche ge-
sundheitsbezogene Angaben stehen 
grundsätzlich unter einem Erlaubnisvor-
behalt. Zulässig nach Art. 13, 14 HCVO 
sind etwa Angaben, die die Bedeutung 
eines Nährstoffs für Wachstum, Entwick-
lung und Körperfunktionen beschreiben – 
allerdings nur, wenn sich die Angabe auf 
allgemein anerkannte wissenschaftliche 
Nachweise stützt und der durchschnittli-
che Verbraucher sie richtig verstehen 
kann. Vorliegend sah die Kammer nach 
eingehender Prüfung keine der in Art. 13, 
14 HCVO enthaltenen Ausnahmen als 
einschlägig an, sodass die Art der Wer-
bung unzulässig ist. 
Quelle: Beitrag der Legal Tribune Online (LTO) 
vom 20.08.2025 zu LG Karlsruhe, Urt. v. 
14.08.2025, 14 O 13/25 KfH 
 
 
ArbG Hamm: Reichweite des Direkti-
onsrecht eines katholischen Klini-
kums hinsichtlich Schwangerschafts-
abbrüche 
Das Arbeitsgericht Hamm (ArbG) hatte 
sich im Rahmen einer Entscheidung da-
mit zu befassen, ob es einem nun mehr 
katholischen Krankenhaus möglich ist, 

durch Dienstanweisung die Durchfüh-
rung von Schwangerschaftsabbrüchen 
zu untersagen. 
 
Der Kläger ist seit über 10 Jahren als 
Chefarzt der Gynäkologie bei einem 
Krankenhaus beschäftigt, das zunächst 
in Trägerschaft der evangelischen Kirche 
stand. Im Dezember 2024 wurde das 
Krankenhaus im Rahmen eines Betriebs-
übergangs von einer katholischen Trä-
gergesellschaft übernommen. Diese er-
teilte im Januar 2025 eine Dienstanwei-
sung, in der es unter anderem heißt: 

- Schwangerschaftsabbrüche dür-
fen in der Klinik nicht durchgeführt 
werden 

- Dieses Verbot gilt sowohl im stati-
onären als auch im ambulanten 
Bereich 

- Ausnahme bildet die Situation, 
dass Leib und Leben der Mutter 
bzw. des ungeborenen Kindes 
akut bedroht sind, und es keine 
medizinisch mögliche Alternative 
gibt, mit der das Leben des unge-
borenen Kindes gerettet werden 
könnte. Diese Ausnahmen müs-
sen begründend dokumentiert und 
der Geschäftsführung bekannt ge-
geben werden. 

Seitens seines Arbeitgebers war dem 
Kläger zudem im Jahre 2012 eine Neben-
tätigkeitsgenehmigung erteilt worden, 
wonach er ambulante Behandlungen und 
Beratungen sowie ambulante Reproduk-
tionsmedizin vornehmen und privatam-
bulante Sprechstunden abhalten durfte. 
Diese Nebentätigkeitsgenehmigung 
wurde seitens der Arbeitgeberin im Ja-
nuar 2025 dahingehend konkretisiert, 
dass von der Erlaubnis zur Ausübung der 
Nebentätigkeit die Durchführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen weder der-
zeit noch zukünftig umfasst sein werde. 
Der Kläger stellt die Wirksamkeit der 
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Dienstanweisung sowie Konkretisierung 
der Nebentätigkeitsgenehmigung zur 
Überprüfung des Gerichts. 
 
Nach dem gemäß Art 140 GG i. V. m Art. 
137 WRV verfassungsrechtlich geschütz-
ten Selbstverständnis der katholischen 
Kirche sei ein Schwangerschaftsabbruch 
auch aus medizinischen Gründen grund-
sätzlich unzulässig. Die Beklagte bzw. 
ihre Rechtsvorgängerin seien gemäß 
§ 106 S. 1 und 2 GewO berechtigt, dem 
Kläger zukünftig zu untersagen, Schwan-
gerschaftsabbrüche in der Klinik sowie -
vorsorglich- auch in der von ihm privat 
betriebenen Arztpraxis durch Beschrän-
kung der Nebentätigkeitsgenehmigung 
zu untersagen. Nach dieser Vorschrift sei 
der Arbeitgeber berechtigt, Inhalt, Ort 
und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem 
Ermessen näher zu bestimmen, soweit 
diese Arbeitsbedingungen nicht durch 
den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer 
Betriebsvereinbarung, eines anwendba-
ren Tarifvertrages oder gesetzlicher Vor-
schriften festgelegt sind. Dazu gehöre 
auch die Weisung, bestimmte ärztliche 
Leistungen künftig nicht (mehr) zu erbrin-
gen. Der im Klinikum -vollzeitbeschäf-
tigte- Kläger habe auch keinen Anspruch 
darauf, im Rahmen der erteilten und nun-
mehr von der Beklagten vorsorglich be-
schränkten Nebentätigkeitsgenehmigung 
Schwangerschaftsabbrüche in der von 
ihm privat betriebenen Arztpraxis durch-
zuführen. Die Weisung der Rechtsvor-
gängerin der Beklagten, zukünftig im 
Krankenhaus grundsätzlich keine 
Schwangerschaftsabbrüche mehr durch-
zuführen, es sei denn, es handele sich 
um medizinisch notwendige Maßnahmen 
mag aus Sicht des Klägers gesellschafts-
politisch und moralisch verfehlt sein. Die 
katholische Kirche als Grundrechtsträge-
rin bzw. deren Rechtsvorgängerin auf-

grund vertraglicher Abreden mit der Be-
klagten sei entgegen der Rechtsauffas-
sung des Klägers gleichwohl berechtigt 
gewesen, sie zu erteilen. Sie entspreche 
auch dem ständigen und aktuellen 
Selbstverständnis der katholischen Kir-
che. Eine der Weisung zugunsten des 
Klägers entgegenstehende "betriebliche 
Übung" liege nicht vor. Mit der ständigen 
Rechtsprechung des BAG gehe die er-
kennende Kammer davon aus, dass eine 
betriebliche Übung vorliegen könne, 
wenn der Arbeitgeber regelmäßig und 
wiederholt durch bestimmte Verhaltens-
weisen nach dem Empfängerhorizont bei 
den Arbeitnehmern die berechtigte Er-
wartung erzeugt, ihnen solle eine vertrag-
liche nicht vereinbarte Leistung oder Ver-
günstigung auf Dauer gewährt werden. 
Aus diesem als "kollektives" Vertragsan-
gebot zu wertenden Verhalten des Ar-
beitgebers, dass von den Arbeitnehmern 
regelmäßig stillschweigend angenom-
men werde (§ 151 BGB), erwachsen ver-
tragliche Ansprüche auf die üblich gewor-
denen Leistungen für die Zukunft. Ent-
scheidend sei dabei nicht, ob der Erklä-
rende einen Verpflichtungswillen hatte, 
sondern ob der Erklärungsempfänger die 
Erklärung oder das Verhalten des Arbeit-
gebers nach Treu und Glauben unter Be-
rücksichtigung aller Begleitumstände 
(§§ 133, 157 BGB) dahin verstehen 
konnte und durfte, der Arbeitgeber wolle 
sich zu einer über seine gesetzlichen, ta-
rifvertraglichen und arbeitsvertraglichen 
Pflichten hinausgehenden Leistung ver-
pflichten. Unter Berücksichtigung dessen 
liege offensichtlich keine betriebliche 
Übung dergestalt vor, dass dem Kläger in 
Abweichung vom gem. § 106 GewO er-
öffneten Direktionsrecht dauerhaft er-
laubt worden sein soll, am Arbeitsplatz 
Schwangerschaftsabbrüche durchzufüh-
ren. Aus Rechtsgründen konnte eine sol-
che betriebliche Übung nämlich gar nicht 
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entstehen. Es handele sich weder um 
eine Leistung noch eine Vergünstigung 
des Klägers durch die Rechtsvorgängerin 
der Beklagten, sondern nur um die Kon-
kretisierung der Arbeitspflicht (§ 106 
GewO). Es fehle an einem nach außen 
erkennbaren objektiven Rechtsbindungs-
willen der Rechtsvorgängerin der Beklag-
ten oder der Beklagten für die Zukunft. 
Stattdessen habe die Rechtsvorgängerin 
der Beklagte gemäß § 106 GewO ledig-
lich die vom Kläger zukünftig nach Be-
triebsübergang zu erbringende Arbeits-
leistung in zulässiger Art und Weise neu 
bestimmt. Der sich auf eine ihm günstige 
betriebliche Übung berufende Arbeitneh-
mer ist darlegungspflichtig für eine Mittei-
lung oder sonstige Verhaltensweise des 
Arbeitgebers an bzw. gegenüber der Be-
legschaft oder Teilen der Belegschaft, 
aus der die Beschäftigten nach Treu und 
Glauben schließen durften, ihnen solle 
eine Leistung oder Vergünstigung auf 
Dauer eingeräumt werden. Auch die vor-
sorglich erklärte Weisung bzw. Ein-
schränkung der dem Kläger erteilten Ne-
bentätigkeitsgenehmigung durch die 
Rechtsvorgängerin der Beklagten dahin-
gehend, auch insoweit keine Schwanger-
schaftsabbrüche (mehr) vorzunehmen, 
halte einer gerichtlichen Überprüfung 
stand. Hinsichtlich der Erlaubnis zur 
Durchführung von Schwangerschaftsab-
brüchen durch den Kläger in der von ihm 
privat betriebenen Praxis könne eine be-
triebliche Übung bereits deshalb nicht 
entstanden sein, weil der Kläger nicht 
einmal behauptet hat, dort solche medizi-
nischen Maßnahmen in der Vergangen-
heit bereits in Kenntnis und mit Wissen 
und Wollen bzw. Erlaubnis der Rechts-
vorgängerin der Beklagten durchgeführt 
zu haben. Zudem sei es irrelevant, ob der 
Kläger in der Vergangenheit in seiner Pri-
vatpraxis überhaupt Schwangerschafts-
abbrüche durchgeführt hat. Denn nach 

§ 10 Abs. 2 Zif. 1 KAVO NW wäre eine 
solche Nebentätigkeit, sollte er sie aus-
geführt haben unter Berücksichtigung 
des oben Gesagten wegen Verstoßes 
gegen die Grundordnung der katholi-
schen Kirche nicht (mehr) genehmi-
gungsfähig. 
Quelle: ArbG Hamm, Urt. v. 08.08.2025, 2 Ca 
182/25 
 
 
VG Bremen: Nichtzahlung von Kamm-
erbeiträgen und Verhängung einer be-
rufsgerichtlichen Maßnahme  
Das Verwaltungsgericht Bremen (VG) 
hat sich im Rahmen eines Rechtsstreits 
mit der Verhängung einer berufsgerichtli-
chen Maßnahme aufgrund der Nichtzah-
lung von Kammerbeiträgen und Nichtmit-
wirkung im Beitragsfestsetzungsverfah-
ren befasst. 
 
Der Beschuldigte ist seit 2013 approbier-
ter Psychologischer Psychotherapeut 
und Mitglied der Psychotherapeutenkam-
mer Bremen. Seit dem Jahr 2021 ist der 
Beschuldigte teilweise säumig mit der 
Zahlung von Kammerbeiträgen für die 
Jahre ab 2019 einschließlich der Mahn-
gebühren. Mit Schreiben vom 10.08.2021 
wandte sich deshalb die Hanseatische 
Schuldnerberatung an die Psychothera-
peutenkammer Bremen und bat um eine 
Forderungsaufstellung, da sie für den Be-
schuldigten eine Schuldenregulierung 
durchführen wolle. Am 30.03.2022 nahm 
der Beschuldigte auf Einladung der Psy-
chotherapeutenkammer Bremen an ei-
nem Gespräch über die zum damaligen 
Zeitpunkt offenen Forderungen der Psy-
chotherapeutenkammer Bremen teil. Der 
Beschuldigte wies darauf hin, dass er 
sich 2020 an die Hanseatische Schuld-
nerberatung gewandt habe. Es wurde 
vereinbart, dass der Beschuldigte die 
Einkommensnachweise ab 2017 inner-
halb einer Woche zur Geschäftsstelle 
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schicken werde, damit Höchstforderun-
gen der Kammer abgewendet und Neu-
festsetzungen der Kammerbeiträge er-
möglicht würden. Der Beschuldigte 
reichte die Steuerbescheide 2017 und 
2018 für die Beitragsfeststellung der 
Jahre 2019 und 2020 ein. Zahlungen auf 
die rückständigen / laufenden Kammerb-
eiträge erfolgten nicht. Mit Schreiben 
vom 31.03.2022 übersandte die Psycho-
therapeutenkammer Bremen der Hanse-
atischen Schuldnerberatung eine Forde-
rungsaufstellung. Mit Schreiben vom 
24.05.2023 ersuchte sie die Landeshaus-
haltskasse einen Beitragsrückstand in 
Höhe von 1.462 € im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren beizutreiben. Die 
Vollstreckungsversuche hatten keinen 
Erfolg. In 2023 ging eine anonyme Be-
schwerde über den Beschuldigten ein, zu 
der die Psychotherapeutenkammer den 
Antragsteller anhörte. In der Beschwerde 
wird mitgeteilt, dass der Beschuldigte Pa-
tientinnen bei sich zu Hause behandelt 
haben solle. Der Gesprächsraum sei 
nicht abgegrenzt, die Wohnung verwahr-
lost, die beiden Mitbewohner suchtkrank 
(Alkohol, Kokain, Cannabis). Der Be-
schuldigte habe private Kontakte zu Pati-
entinnen. Es habe sexuelle Kontakte ge-
geben. Mit Schreiben vom 05.09.2023, 
11.10.2023 und 08.11.2023 wurde der 
Beschuldige erneut um Stellungnahme 
bzw. einen Termin für eine Praxisbesich-
tigung mit persönlichen Gespräch gebe-
ten. Der Beschuldigte reagierte nicht. Am 
05.06.2024 hat die Psychotherapeuten-
kammer Bremen die Einleitung eines be-
rufsgerichtlichen Verfahrens gegen den 
Beschuldigten beantragt. Die Psychothe-
rapeutenkammer Bremen wirft dem Be-
schuldigten vor, die Kammerbeiträge für 
die Jahre ab 2019 nicht oder nicht voll-
ständig bezahlt zu haben und auf Anfor-
derungen von Einkommensnachweisen 

für die Beitragserhebung, Erinnerungs-
schreiben, Mahnschreiben und die Fest-
setzung von Mahngebühren nicht oder zu 
spät zu reagieren. Sie wirft ihm des Wei-
teren vor, Auskunftsersuchen der Psy-
chotherapeutenkammer Bremen im Rah-
men der Berufsaufsicht nicht nachge-
kommen zu sein, indem er auf die schrift-
lichen Aufforderungen zur Stellung-
nahme zu der gegen ihn gerichteten Be-
schwerde und die Bitte um eine Praxisbe-
sichtigung nicht reagiert habe. 
 
Das VG urteilte, dass der Beschuldigte 
sich eines Verstoßes gegen seine Be-
rufspflichten schuldig gemacht habe. Er 
habe gegen seine Berufspflichten aus 
§ 29 S. 1 der Berufsordnung der Psycho-
therapeutenkammer und § 13 Abs. 3 der 
Satzung der Psychotherapeutenkammer 
in der zum Zeitpunkt des Berufsverge-
hens jeweils geltenden Fassung versto-
ßen. Nach § 29 S. 1 der Berufsordnung 
sind die Mitglieder der Psychotherapeu-
tenkammer Bremen dieser gegenüber 
zur Erfüllung aller Aufgaben verpflichtet, 
die sich aus Gesetzen, Rechtsverordnun-
gen, Verträgen, Richtlinien und Sat-
zungsnormen ergeben. § 13 Abs. 3 der 
Kammersatzung bestimmt, dass jedes 
Kammermitglied die Pflicht hat, die von 
der Kammerversammlung festgesetzten 
Beiträge gemäß den Bestimmungen die-
ser Satzung zu zahlen. Nach allgemeiner 
berufsrechtlicher Rechtsprechung stelle 
die nicht rechtzeitige Beitragsentrichtung 
eine Berufspflichtverletzung dar. Die Bei-
träge werden durch die Mitgliederver-
sammlung festgesetzt. Sie dienen der Er-
füllung der Aufgaben der Kammern und 
mithin der Selbstverwaltung der Berufs-
angehörigen. Die zur Selbstorganisation 
des Berufstands vom Gesetzgeber mit 
umfangreichen Aufgaben betrauten Be-
rufskammern seien zur Deckung ihres Fi-
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nanzbedarfs auf die rechtzeitige Bei-
tragszahlung durch die Berufsangehöri-
gen angewiesen. Insofern habe diese 
Leistungspflicht auch einen unmittelba-
ren Bezug zu dem beruflichen Tätigkeits-
feld des Berufsangehörigen, weil sie die 
Funktionsfähigkeit der Kammern als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts sicher-
stellen soll. Mit der Pflicht der Finanzie-
rung der Aufgaben der Berufskammer 
durch die Mitglieder korrespondiere die 
gesetzliche Vorgabe, dass die Nichtzah-
lung oder die nicht vollständige bzw. frist-
gerechte Zahlung ordnungsgemäß erho-
bener Beiträge und Gebühren eine Be-
rufspflichtverletzung darstelle, die berufs-
aufsichtliche oder sogar berufsgerichtli-
che Konsequenzen nach sich ziehen 
könne. Der Beschuldigte habe seit dem 
Jahr 2021 trotz Erinnerungen und Mah-
nungen keine Kammerbeiträge und 
Mahngebühren gezahlt. Der Beschul-
digte habe zudem gegen seine Berufs-
pflicht aus § 29 S. 2 der Berufsordnung 
verstoßen, indem er seine Mitwirkungs-
pflichten im Beitragsfestsetzungsverfah-
ren nicht erfüllt hat. Nach § 29 S. 2 der 
Berufsordnung seien die Mitglieder ver-
pflichtet, der Psychotherapeutenkammer 
unverzüglich nach Aufforderung alle Aus-
künfte zu erteilen und die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen, welche diese zur 
Durchführung ihrer Aufgaben benötigt. 
Die von den Kammermitgliedern gefor-
derten Angaben seien zur Durchführung 
des Beitragsfestsetzungsverfahrens er-
forderlich. Der Beschuldigte habe zwar 
im Jahr 2022 nach einem Gespräch die 
Steuerbescheide 2017 und 2018 für die 
Beitragsfeststellung der Jahre 2019 und 
2020 eingereicht, danach aber weder 
Steuerbescheide noch Verdienstbeschei-
nigungen seines neuen Arbeitgebers vor-
gelegt oder Angaben zur Selbstveranla-
gung gemacht. Der Beschuldigte habe 
schließlich gegen seine Berufspflicht aus 

§ 5 Abs. 1 S. 3 BremHeilBerG verstoßen. 
Danach haben die Kammerangehörigen 
schriftliche Anfragen der Kammer im 
Rahmen der Berufsaufsicht innerhalb der 
gesetzten Frist zu beantworten. Die Be-
rufsaufsicht erfasse auch den Fall, dass 
die Kammer durch eine Beschwerde über 
einen Sachverhalt unterrichtet wird, der 
zu berufsrechtlichen Maßnahmen führen 
kann. Die Kammer habe von Amts wegen 
zu prüfen, ob die Beschwerde begründet 
ist oder nicht und berufsrechtliche oder 
berufsgerichtliche Maßnahme einzuleiten 
sind. Dazu könne es erforderlich sein, 
den Sachverhalt durch eine entspre-
chende Anfrage an das betroffene Kam-
mermitglied zu klären. Zwar sei das Kam-
mermitglied gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 Brem-
HeilBerG nicht zur Auskunft verpflichtet, 
soweit er sich bei Erteilung der Auskunft 
einer straf- oder berufsgerichtlichen Ver-
folgung aussetzen würde. Insoweit könne 
sich die Mitwirkung darin erschöpfen, ge-
genüber der Kammer von dem Aus-
kunftsverweigerungsrecht gemäß § 9 
Abs. 1 S. 2 BremHeilBerG Gebrauch zu 
machen. Eine solchermaßen einge-
schränkte Auskunftspflicht versetze die 
Kammer gleichwohl in die Lage, zumin-
dest zeitnah zu prüfen, ob und welche an-
deren Ermittlungsansätze ihr zur Verfü-
gung stehen. Ein berufsrechtlicher Ver-
stoß liege demnach vor, wenn das Kam-
mermitglied auf die Anfrage überhaupt 
nicht reagiert und nicht einmal mitteilt, 
dass es von seinem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch machen will. Somit 
habe der Beschuldigte seine Berufs-
pflicht verletzt, indem er auf die Anhörung 
zu der ihn gerichteten Beschwerde vor 
dem Antrag auf Einleitung eines berufs-
gerichtlichen Verfahrens nicht reagiert 
hat. Auf die schuldhaften Pflichtverlet-
zungen des Beschuldigten sei mit einer 
berufsgerichtlichen Maßnahme nach 
§ 65 Abs. 1 BremHeilBerG zu reagieren. 
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Das Berufsgericht erachte neben der Er-
teilung eines Verweises die Verhängung 
einer Geldbuße in Höhe von 1.000 € als 
angemessen. 
Quelle: BerufsG Heilberufe Bremen, Urt v. 
26.06.2025, 10 K 1374/24 
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____________________________Kontaktdaten______________________________ 
 
 
 
Büro Frankfurt / Main 
Hanauer Landstraße 328-330 
60134 Frankfurt am Main 
Telefon (069) 94 74 15 70 
E-Mail: Frankfurt@GesundheitsRecht.com 

 Büro Hamburg  
Brandswiete 4 
20457 Hamburg 
Telefon (040) 39 10 69 70 
E-Mail: Hamburg@GesundheitsRecht.com 

   
Büro Köln 
Oberländer Ufer 184 
50968 Köln (Marienburg) 
Telefon (0221) 67 00 99 - 0 
E-Mail: Koeln@GesundheitsRecht.com 
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________________________ECHO________________________________ 
 
 
Schreiben Sie uns, wenn Sie sich für besondere Themenschwerpunkte interessieren oder 
Fragen zu den aktuellen Themen haben. 
 
 
Fax: 069 / 94 74 157-19 
 
E-Mail: frankfurt@gesundheitsrecht.com 
 
 
Name, Titel: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vorname: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Unternehmen/Praxis: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Telefon:       E-Mail: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Themenschwerpunkt/Frage: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
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